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Vorwort
Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Deutschen Universität für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer im Wintersemester 2017 als Dissertation im Fachbereich 
Rechtswissenschaften angenommen. Sie entstand im Wesentlichen in den Jahren 
2014 bis 2016.

Ausgangspunkt für das Entstehen dieser Arbeit war die mit einer Vielzahl an 
interessanten verfassungsrechtlichen Fragestellungen verbundene Aufhebung 
der fakultativen Nutzenbewertung von Arzneimitteln im Bestandsmarkt durch 
das 14. SGB V Änderungsgesetz.

Die Arbeit befindet sich auf dem Stand vom 01.06.2017. Das aus dem Pharma-
dialog hervorgegangene, am 12.05.2017 im Bundesgesetzblatt verkündete Arz-
neimittelversorgungsstärkungsgesetz (AM-VSG) wurde noch vollumfänglich mit 
in die Untersuchung einbezogen. Spätere Gesetzesänderungen, Rechtsprechung 
und Literatur konnten jedoch nur sehr vereinzelt berücksichtigt werden.

Ganz herzlich danken möchte ich allen voran meinem Doktorvater Herrn Prof. 
Dr. Mario Martini, dessen Seminar „Recht und Ökonomik“ die Keimzelle dieser 
Arbeit war. An ihn geht auch mein Dank für die Betreuung dieser Arbeit und die 
Gewährung der hierfür notwendigen wissenschaftlichen Freiheit. Dabei hatte er 
immer ein offenes Ohr für meine beim Streben nach Wahrheit und Erkenntnisge-
winn auftretenden Fragen und Anliegen. 

Herzlicher Dank gebührt auch Frau Prof. Dr. Constanze Janda für ihre wie 
selbstverständlich erscheinende, sofortige Bereitschaft, die Zweitbegutachtung 
zu übernehmen, das ausgesprochen zügige Erstellen des Zweitgutachtens sowie 
den unkomplizierten Kontakt.

Nicht minder herzlich möchte ich mich auch bei Herrn Prof. Dr. Christian 
Koch bedanken, der sich ebenfalls ohne zu Zögern bereit erklärte, die Disputati-
on als dritter Prüfer abzunehmen. 

Danken möchte ich auch Herrn Prof. Dr. Helge Sodan für die Aufnahme mei-
ner Arbeit in die ,Schriften zum Gesundheitsrecht‘.

Zu großem Dank bin ich auch meiner Großmutter, Frau Hildegard Heu, sowie 
meinen Eltern, Dr. Veit Joachim und Ursula Maria Heu, für ihre vorbehaltlose 
Unterstützung während meiner gesamten Ausbildung verpflichtet. Ohne ihre lie-
bevolle Verbundenheit wäre dieses Werk wahrscheinlich nie entstanden.

Ganz besondere Verdienste um diese Arbeit haben sich Frau Julia Pauly- 
Grimm und Herr Robert Koch erworben, die der Arbeit in vielen Stunden des 
sorgfältigen Korrekturlesens nicht nur einige Kommata geschenkt haben.



6 Vorwort

Die ausgezeichnete wissenschaftliche Infrastruktur von Ansbach und Würz-
burg half mir ebenfalls sehr. Vor allem das Team der Staatlichen Bibliothek Ans-
bach stand mir immer mit fachkundigem Rat und Tat zur Seite und trug so maß-
geblich zum Entstehen und Gelingen dieser Arbeit bei.

Schließlich möchte ich auch Frau Cordula Christine Heu, Frau Ronja Berger 
sowie den vielen Ungenannten danken, die alle in der ein oder anderen Weise 
einen hilfreichen Beitrag erbrachten.

Ansbach, im Mai 2018 Johannes Christoph Heu
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§ 1  Einleitung

A.  Das Ganze – mehr als die Summe seiner Teile?

„Dasjenige, was so zusammengesetzt ist, daß das Ganze eines ist, nicht wie ein Hau-
fen, sondern wie die Silbe, ist nicht nur seine Elemente. Die Silbe nämlich ist nicht 
einerlei mit ihren Elementen (Buchstaben), das ba nicht einerlei mit b und a, ebenso-
wenig Fleisch mit Feuer und Erde; denn nach der Auflösung ist das eine nicht mehr, 
z. B. das Fleisch und die Silbe, die Sprachelemente (Buchstaben) aber sind noch, und 
ebenso das Feuer und die Erde. Also ist die Silbe etwas außer diesen, nicht bloß näm-
lich die Sprachelemente, Vokale und Konsonanten, sondern auch noch etwas anderes, 
und das Fleisch ist nicht nur Feuer und Erde oder Warmes und Kaltes, sondern auch 
etwas anderes“1

Endliche Substanzen sollen demnach aus zwei verschiedenen Prinzipien be-
stehen: dem Stoff oder der Materie (griechisch: hýlē) und der Form (griechisch: 
morphḗ). Diese zentrale, Hylemorphismus genannte, aristotelische Lehre geht 
davon aus, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile sein muss. Körper-
liche Dinge bestehen deswegen nicht nur aus Materie, sondern aus Materie und 
Form. Eine Statue ist also nicht nur eine Menge von Stein, sondern auch der Stein 
in einer bestimmten Form.

Ein Gedanke, der sich in einem übertragenen Sinne auch im Rahmen einer 
Grundrechtsprüfung fruchtbar machen lässt. Denn diese erfolgt stets mit Blick 
auf die Verfassungsmäßigkeit einer einzelnen, bestimmten hoheitlichen Maß-
nahme. Sobald deren Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz festgestellt ist, ist die 
Prüfung ohne weitere Konsequenzen beendet. Dafür, dass der betroffene Grund-
rechtsträger mit Sicherheit bereits eine Vielzahl an ebenfalls gerechtfertigten 
Grundrechtseingriffen hinnehmen musste, interessiert sie sich nicht. Schon al-
leine das weite Verständnis der allgemeinen Handlungsfreiheit, als Recht zu tun 
und zu lassen, was man möchte, führt dazu, dass sich jeder Grundrechtsträger 
mit einer Vielzahl an Grundrechtseingriffen konfrontiert sieht. Aber auch in die 
speziellen Freiheitsrechte wird, wegen ihrer, ebenfalls, oftmals sehr weit verstan-
denen Schutzbereiche häufig in gerechtfertigter Weise eingegriffen. Eingriffe, 
die nicht selten zur Erreichung ein und desselben Zweckes erfolgen. Typische 
Beispiele dafür sind Eingriffskaskaden, die zur Aufrechterhaltung der inneren 
oder äußeren Sicherheit, der Einnahmeerzielung bzw. Kostenvermeidung oder 
aber zum Zwecke des Umweltschutzes erfolgen. Insbesondere in diesen Fällen 

1 Aristoteles, Aristoteles’ Metaphysik, 1980, S. 77 = Aristot. Metaph. VII 1041b.

https://de.wikipedia.org/wiki/Substanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Materie
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyle
https://de.wikipedia.org/wiki/Form_(Philosophie)
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keimen Zweifel, ob eine Vielzahl an für sich allein genommen gerechtfertigten 
Grundrechtseingriffen nicht die eigentlich gewährleistete Freiheit peu à peu be-
seitigt. Dazu kommt, dass auch und gerade gerechtfertigte Grundrechtseingriffe 
für den Betroffenen mit tatsächlichen Belastungswirkungen verbunden sind, de-
ren realitätsgerechte Abbildung von der gängigen Grundrechtsdogmatik bislang 
vernachlässigt wurde. Das ist insofern konsequent, als dass das herrschende Ein-
griffsverständnis eben ein punktuelles ist, das es unmöglich macht, den Blick zu 
weiten. Im Fokus der Betrachtung steht der gerade geprüfte Eingriff. Deswegen 
fällt es auch schwer, die Gesamtbelastung des Grundrechtsträgers im Rahmen 
der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen. Hier ist der Eingriffsin-
tensität zwar anerkanntermaßen großes Gewicht beizumessen, gemeint ist da-
mit aber ebenfalls nur die, aus dem zur Prüfung gestellten Eingriff resultierende 
Eingriffsintensität. Das punktuelle Eingriffsverständnis setzt sich also fort und 
determiniert das Programm der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Im Ergebnis ent-
steht somit die reale Gefahr, dass grundrechtlich verbürgte Freiheiten durch viele 
kleinere, für sich allein genommen gerechtfertigte Eingriffe, sukzessive beseitigt 
werden. Auch für die Akzeptanz der Grundrechtsordnung bedeutet es nichts Gu-
tes, wenn sie ihre Augen vor der tatsächlichen Belastungssituation ihrer Schutz-
befohlenen verschließt. Der Schutz der Grundrechtsträger darf sich deshalb nicht 
auf den Schutz vor punktuellen Grundrechtseingriffen beschränken. Der zu ge-
währleistende Grundrechtsschutz muss deshalb größer sein als die Summe seiner 
Teile in Form der einzelnen grundrechtlich verbürgten Rechte.

B.  Belastungskumulationen im Gesundheitsrecht

I.  Eine Frage der Voraussetzungen

Darüber, dass dem so sein muss, besteht Einigkeit2. Wie das zu gewährleisten-
de „Mehr“ an Grundrechtsschutz aber en détail auszusehen hat, wird häufig nicht 
gesagt. Anstelle dessen beschränken sich die meisten Beiträge darauf, einige we-
nige zu diesem Problemkreis ergangene verfassungsgerichtliche Entscheidungen 
bzw. grundlegendere Beiträge zu referieren und verweisen darüber hinaus nur 
auf den großen Forschungsbedarf. Die Kontroverse erstreckt sich dabei von rein 
terminologischen Fragen, über die zutreffende dogmatische Behandlung dieser 
Figur, bis hin zu ihren verfassungsprozessualen Konsequenzen. Es gilt zu klären, 

2 Dazu beispielsweise aus der Rechtsprechung: BVerfGE 114, 196 (242); 123, 186 
(265); BVerfG, NJW 2014, S. 3634 – 3639; BSG, NZS 2010, S. 32; BGHSt 54, 69 (104); 
Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Beschluss vom 20. Juni 2014 – 96/13 –, juris 
Rn. 38; aus der Literatur: Detterbeck, Öffentliches Recht, 2015, S. 130 Rn. 308; Hillgruber, 
in: Isensee, HStR IX, 2011, § 200 Rn. 97 – 98; Hofmann, JURA – Juristische Ausbildung 
2008 S. 669; Kirchhof, NZS 2015 S. 7; Kloepfer, VerwArch 1983 S. 202.
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in welchen Konstellationen dieses Phänomen bislang auftrat, wie es sich systema-
tisieren lässt und welche normativen Anhaltspunkte für seine Existenz bestehen. 
Vor allen Dingen müssen aber die, für eine solche Gesamtbelastungsprüfung zu 
erfüllenden Voraussetzungen herausgearbeitet werden. In jedem Falle zu weit 
ginge es nämlich, sämtliche – vom Gesetzgeber vielleicht sogar noch ausdrück-
lich gewollten – Mehrfachbelastungen, mit Verweis auf eine, vermeintlich unzu-
mutbare Belastungskumulation aus dem Weg zu räumen.3 Ist diese Grenze noch 
gewahrt, wenn aus unterschiedlichen Gründen und zu verschiedenen Zeitpunk-
ten erfolgte oder vielleicht sogar noch künftig erfolgende Grundrechtseingriffe 
verschiedener Hoheitsträger in unterschiedliche Grundrechte zusammengefasst 
werden sollen? Können nur Freiheits- oder auch Gleichheitsrechte zusammen-
gefasst werden? Was ist unter Zusammenfassung überhaupt zu verstehen? Soll 
sie – wie die für diese dogmatische Erscheinung häufig verwendeten Begrifflich-
keiten „additiver“ bzw. „kumulativer Grundrechtseingriff“ nahe legen – tatsäch-
lich unter dem Dach des Grundrechtseingriffes erfolgen? Sind mit der Belastung 
einhergehende, entlastende Momente ebenfalls zu berücksichtigen und wenn ja, 
auf welche Weise? Ungeachtet der vielen offenen Fragen konstatierten einige 
Stimmen4, dass der Rubikon mit einer der letzten legislativen Kostendämpfungs-
maßnahmen zur Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität der gesetzlichen 
Krankenversicherung endgültig überschritten sei. Die mit dem 14. SGB V Än-
derungsgesetz beschlossenen bzw. vertieften Grundrechtseingriffe würden die 
Rechte der pharmazeutischen Industrie über Gebühr beschränken. Nach einer 
Gesamtbetrachtung sämtlicher belastender Elemente sprächen gute Gründe da-
für, einen additiven Grundrechtseingriff anzunehmen. Eine These, die bereits 
des Öfteren, mit ähnlich kurzer Begründung bezüglich anderer im Gesundheits-
wesen getroffener Kostendämpfungsmaßnahmen, anklang.5 Die wenigen einge-

3 Klement, AöR 2009 S. 54; Kloepfer, VerwArch 1983 S. 223.
4 Gassner, Ausschussdrucksache 18(14)0009(5), S. 19 – 20; Ausschussdrucksache 

18(14)0009(5), S. 31.
5 So bereits zur Einführung von Festbeträgen Sodan, Wirtschaftslenkung im Recht der 

Arzneimittelversorgung, in: Peter/Rhein (Hrsg.), Wirtschaft und Recht, 1989, S. 94 – 96; 
zum Beitragssicherungsgesetz aus Sicht der Apotheker, der Hersteller und Großhändler 
von Pharmazeutika, der Vertragsärzte und Zahntechniker: BVerfGE 114, 196 (242); zur 
Einführung eines Basistarifs und der teilweisen Portabilität der Alterungsrückstellungen 
aus Sicht der Unternehmen der privaten Krankenversicherung: BVerfGE 123, 186 (265); 
zu einer im Beitragssicherungsgesetz angeordneten Nullrunde aus Sicht der Vertragsärz-
te: Sodan, NJW 2003 S. 1763 – 1764; Sodan, GesR 2004 S. 307; in seiner Stellungnahme 
zum 14. SGB V Änderungsgesetz [Sodan, Ausschussdrucksache 18(14)0009(18), S. 1 – 12] 
erwähnt er diese Figur allerdings mit keinem Wort; zum Gesetz zur Stärkung der Arz-
neimittelversorgung (AM-VSG): Ausschussdrucksache 18(14)0223(22), S. 24; allgemein 
zu wirtschaftslenkenden Kostendämpfungsmaßnahmen im Gesundheitswesen: Hufen, 
Grundrechte der Leistungserbringer in der gesetzlichen Krankenversicherung Gestal-
tungsspielraum des Gesetzgebers, in: Sodan (Hrsg.), Finanzielle Stabilität der gesetzlichen 




